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1. Begehren 
Mit diesem Ratschlag beantragen wir Ihnen, die Zonenänderung, die Festsetzung eines Bebau-
ungsplans sowie die Abweisung von Einsprachen im Bereich Aeschengraben, Nauenstrasse, 
Parkweg zu genehmigen. Die nutzungsplanerischen Massnahmen sind die Voraussetzung für die 
nachfolgend beschriebene Entwicklung des Areals am Aeschengraben im Eigentum der Basler 
Versicherungen AG für Hotel und Dienstleistungsnutzungen und einem neuen, öffentlich nutzba-
ren Platz in der Ecke Aeschengraben/Nauenstrasse. 

2. Ausgangslage 

 
Abb. 1:  Archivfoto; vorne links: Aeschengraben 25, Fertigstellung 1953. Mitte: Hilton, Eröffnung 1975 

 
Das Hotel Hilton am Aeschengraben ist aufgrund der veralteten Gebäudeinfrastruktur sanie-
rungsbedürftig und muss mit Blick auf strengere Vorschriften erdbebenertüchtigt werden. Ein 
Vergleich verschiedenster Varianten hat gezeigt, dass alle Sanierungsprojekte unwirtschaftlich 
sind. Erschwerend wirkt der fehlende baurechtliche Entwicklungsspielraum. Der bestehende Be-
bauungsplan Nr. 119 lässt mit einer Begrenzung der Ausnutzungsziffer auf 2.5 nur einen gerin-
gen Ausbau zu. Zudem schränkt ein oberirdisches Bauverbot (Servitut) zu Gunsten des Kantons 
den Spielraum weiter ein.  
 
Die Unwirtschaftlichkeit einer Sanierung und der fehlende bauliche Entwicklungsspielraum hat bei 
der Grundeigentümerin, der Basler Versicherungen AG (kurz Basler) die Prüfung von Neubauop-
tionen ins Blickfeld gerückt. Dabei reichte das Spektrum von einem Neubau des Hotels bis zu 
einer umfassenden Transformation des gesamten Gevierts Aeschengraben, Nauenstrasse, 
Parkweg. Der Lenkungsausschuss der Basler hat Anfang Juni 2010 die genauere Prüfung der 
Neubauoptionen mittels einer Testplanung beschlossen. 
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Der Vertrag zwischen der Basler und der Hotelbetreiberin Hilton läuft Ende 2016 aus. Um einen 
Unterbruch im Hotelbetrieb am Standort Aeschengraben zu vermeiden, soll ein Hotelneubau auf 
Anfang 2017 betriebsbereit sein. 

3. Erläuterungen 

3.1 Planungsperimeter 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2:  Übersicht Planungsperimeter „Areal Aeschengraben“. Orthofoto BS 2010 (Darstellung genordet, ohne Massstab;  

Perimeter Bebauungsplan = Gelb) 

 
Der Planungsperimeter umfasst zwei Parzellen (4/1697 und 4/4222) mit einer Gesamtfläche von 
8'195 m2 (5’478 m2 und 2’717 m2). Beide Grundstücke befinden sich im Eigentum der Basler Ver-
sicherung AG und der Basler Leben AG. Das Geviert wird vom Aeschengraben, vom Parkweg 
und von der Nauenstrasse umschlossen. Auf dem Geviert befinden sich heute Verwaltungsge-
bäude der Basler, das Hotel Hilton inkl. Auditorium sowie eine unterirdische Autoeinstellhalle. Im 
Nordosten grenzt das Geviert direkt an den Hauptsitz der Basler am Aeschengraben 21.  

3.2 Varianzverfahren 
Mit einem Testplanungsverfahren wurde nach einer Lösung für eine neue Bebauung des gesam-
ten Gevierts Aeschengraben, Nauenstrasse, Parkweg gesucht. Dabei sollten der wichtigen städ-
tebaulichen Lage entsprechende Lösungen entworfen und Themen wie Etappierung, Denkmal-
schutz, Nutzungsmix und Wirtschaftlichkeit untersucht werden. Die Resultate der Testplanung 
sollen als Grundlage für die notwendigen nutzungsplanerischen Massnahmen (Zonenänderung 
und Bebauungsplan) dienen. 
 
Zum Verfahren wurden die drei Basler Architekturbüros Burckhardt + Partner AG, Diener & Die-
ner Architekten AG und Miller & Maranta AG eingeladen. Begleitet wurde das Verfahren durch ein 
Gremium aus Vertretern der Basler, des Bau- und Verkehrsdepartements (Planungsamt und 
Denkmalpflege) sowie externen Experten und Expertinnen in den Bereichen Architektur, Städte-
bau und Hotellerie. Durchgeführt wurde das Verfahren von Oktober 2010 bis Januar 2011 von der 
ARGE Techdata AG und Turner & Townsend. 
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Als Ergebnis des Verfahrens resultierten drei komplett unterschiedliche Lösungsansätze für eine 
neue Bebauung des Gevierts. Burckhardt + Partner schlugen eine Blockrandbebauung vor, Die-
ner & Diener ein Hochhaus mit Einzelbau und Miller & Maranta eine Platzerweiterung (ebenfalls 
mit einem Hochhaus).  
 

 
Abb. 3:  Vorschlag Burckhardt + Partner. Visualisierung. Blick vom Centralbahnplatz. 

 

 
Abb. 4:  Vorschlag Diener & Diener. Visualisierung. Blick vom Centralbahnplatz. 

 

 
Abb. 5:  Vorschlag Miller & Maranta. Visualisierung. Blick vom Centralbahnplatz. 
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Das Begleitgremium war sich einig, dass alle Konzepte und Varianten interessante Aspekte auf-
zeigten und keines zu verwerfen sei, auch wenn bei allen Konzepten in einzelnen Fragen noch 
Klärungsbedarf besteht. In der Diskussion war eine Tendenz zum Vorschlag von Miller & Maranta 
auszumachen. Das Begleitgremium empfahl aber, bis zur Klärung der offenen Fragen den Fokus 
offen zu lassen. 

3.2.1 Wirtschaftlichkeitsprüfung 

Mit Blick auf die Diskussion im Begleitgremium sowie auf die aus der Testplanung gewonnen Er-
kenntnisse empfahl die von der Basler mit der Durchführung des Verfahrens beauftragte ARGE 
Techdata AG/Turner & Townsend im Anschluss an die Testplanung die ökonomische Detailprü-
fung der vorgeschlagenen Varianten zu prüfen. Zudem sollte auch die Option eines vergrösserten 
Hochhauses mit Mischnutzung Hotel und Büro (Ersatz der Arbeitsplätze des AG25) in die Prü-
fung einbezogen werden. Es hat sich in der Testplanung gezeigt, dass die Varianten mit einem 
Hochhaus anstelle des Gebäudes am Aeschengraben 25 mit Blick auf die Etappierbarkeit grosse 
Vorteile bieten. Nur so würde ein unterbrechungsfreier Übergang der Hotelnutzung vom beste-
henden ins neue Gebäude möglich und die Kontinuität eines marktfähigen Vier- bis Fünf-Sterne-
Hotels gewährleistet werden. 

3.2.2 Weiterbearbeitung Städtebau & Architektur 

Gleichzeitig mit der ökonomischen Detailprüfung wurde das Büro Miller & Maranta mit der 
Weiterbearbeitung ihres Vorschlags beauftragt. Dabei ging es in erster Linie darum, parallel zur 
ökonomischen Prüfung den Vorschlag hinsichtlich Nutzflächen, Grundrisse und vor allem auch 
bezüglich der Höhe des Hochhauses am Aeschengraben, der Setzung des Gebäudes am Platz 
und dem Umgang mit dem Gebäude am Parkweg genauer zu studieren. 

3.2.3 Abschluss des Verfahrens 

Nach Abschluss der Wirtschaftlichkeitsprüfung durch die Basler und der Weiterbearbeitung des 
Bebauungsvorschlags durch Miller & Maranta wurde das nun vorliegende Ergebnis nochmals im 
Beisein des Beurteilungsgremiums präsentiert und diskutiert. Der Vorschlag überzeugte bezüg-
lich seiner Wirtschaftlichkeit aber auch hinsichtlich der architektonischen und städtebaulichen 
Fragestellungen. Er bietet eine solide Grundlage für die anstehenden nutzungsplanerischen Ent-
scheide und die Entwicklung des Areals als Ganzes. Die vorgeschlagene Etappierung ermöglicht 
eine schrittweise Entwicklung des Areals im Sinne der Basler, ohne einen aus städtischer Sicht 
unbefriedigenden Zwischenzustand zu riskieren. Die Form und Setzung der Volumen auf dem 
Areal rund um den neuen Platz ergeben ein stimmiges Gesamtbild und schaffen lokal, aber auch 
gesamtstädtisch, einen Mehrwert. 

3.3 Bebauungskonzept „Platzerweiterung“ 

3.3.1 Städtebau 

An der Ecke Aeschengraben/Parkweg markiert ein Hochhaus (Baufeld A) den Auftakt zum      
Aeschengraben. Mit den Hochhäusern der BIZ und der Markthalle spannt das neue Hochhaus 
der Basler den heute nur unscharf begrenzten Raum um die Elisabethenanlage auf. Der neue 
Platz rückt das BIZ-Hochhaus an die Elisabethenanlage heran. Der Centralbahnplatz stösst nicht 
mehr nur seitlich auf die Elisabethenanlage, sondern mündet neu in einen klar gefassten öffentli-
chen Freiraum, der den Auftakt zur Innerstadt bildet. Die Bebauung entlang der Nauenstrasse 
findet mit einem markanten Gebäude (Baufeld B) am Platz einen klaren Abschluss zur Elisabet-
henanlage.  
 
Die Höhen der drei neuen Gebäude entwickeln sich aus dem Stadtkörper heraus. Das Hochhaus 
wird durch seine öffentliche Nutzung im Erdgeschoss (Hotellobby, Gastro, Verkauf) und seine 
Arkaden in der Wahrnehmung in den öffentlichen Raum eingebunden und belebt die nähere Um-
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gebung. Richtung Osten wird der neue Platz durch ein weiteres Gebäude gefasst, das die Arka-
den des Hochhauses aufgreift und bis zur Nauenstrasse fortführt. 
 

 
Abb. 6:  Vorschlag Miller & Maranta, Stand Oktober 2012. Situation (Plan genordet, ohne Massstab) 

rot/A = Hochhaus, gelb/B = Baufeld am Platz, orange/C = Dritte Etappe am Parkweg 

3.3.2 Etappierung 

Mit der ersten Etappe wird das Gebäude am Aeschengraben 25 durch das neue Hochhaus er-
setzt (Baufeld A). Das Hochhaus nimmt nach Möglichkeit einen Teil der an diesem Ort entfalle-
nen Büroflächen und die Hotelnutzung des heutigen Hiltons auf. Nach Eröffnung des Hochhauses 
wird das bestehende Hotel Hilton abgebrochen. 
 

 
Abb. 7:  Vorschlag Miller & Maranta, Stand Weiterbearbeitung. Visualisierung ohne Baufeld C. Ansicht von der Nauenstrasse 

 
Mit der zweiten Etappe wird das Auditorium Hilton und ein Teil des bestehenden Bürobaus (NA-
PA) am Parkweg abgebrochen und durch einen Büroneubau ersetzt (Baufeld B). Das Gebäude 

A 

B 

C 
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wird mehrheitlich Büroflächen enthalten. Das Erdgeschoss soll öffentliche Nutzungen wie Gastro-
nomie oder Verkauf beherbergen und so den Platz beleben. 
 
Mit der dritten Etappe (Baufeld C) wird der zweite Teil des bestehenden Bürobaus (NAPA) am 
Parkweg abgebrochen und der hintere Teil des Areals zum Parkweg mit einem letzten Baukörper 
besetzt. Diese letzte Etappe wird aufgrund des noch relativ jungen Alters der bestehenden Ge-
bäude erst langfristig umgesetzt. 
 
Insgesamt werden die Büroflächen und Hotelflächen nach Abschluss der drei Etappen verdop-
pelt. 

3.4 Freiraumgestaltung 

3.4.1 Konzept Areal Aeschengraben 

Für die Bearbeitung des Freiraums wurde die Firma August + Margrith Künzel Landschaftsarchi-
tekten AG beauftragt. 
 
Der als Stadtplatz verstandene Freiraum dient gleichzeitig als öffentlicher Stadtraum wie auch als 
Vorzone der neuen Gebäude. Die Arkaden und Erdgeschossnutzungen beleben den Platz. Die 
Bereiche unter und an den Arkaden können für Strassencafés und als Aussenbereich von Re-
staurants genutzt werden.  
 
Die neuen Freiräume um den Hauptsitz der Basler Versicherungen und das Baufeld A werden 
über einen einheitlichen Belag zusammengebunden. Auch der nördliche Abschnitt des Parkwe-
ges soll in diesem ‚Platzbelag‘ ausgebildet werden und wird als Teil des Platzgefüges gelesen.  

3.4.2 Umgestaltung Boulevard Aeschengraben 

Im Aeschengraben steht die Erneuerung aller unterirdischen Leitungen sowie der Beläge und 
Tramgleise an. Als wichtige Verbindung vom Bahnhof SBB zur Innenstadt bietet der Raum wenig 
Fläche für den Fussverkehr. Zudem ist der Aeschengraben unattraktiv gestaltet. Die Umgestal-
tung erlaubt den Ausbau zu einem städtischen Boulevard sowie einen durchgehenden Velostrei-
fen von der Nauenstrasse bis zum Aeschenplatz Parallel zu den vorliegenden Planungsmass-
nahmen für das Areal Aeschengraben soll dem Grossen Rat ein Ausgabenbericht zu einem 
entsprechenden Gestaltungsprojekt unterbreitet werden. Das Gestaltungsprojekt Boulevard Ae-
schengraben und die Freiraumgestaltung für das Areal der Basler werden aufeinander abge-
stimmt. 

3.5 Erschliessung, Anlieferung, Parkierung 
Für die Bearbeitung der verkehrlichen Fragen wurde die Gruner AG beauftragt, die dazu ein Ver-
kehrsgutachten erarbeitet hat.  
 
Das Areal der Basler wird heute über die Nauenstrasse und den Parkweg erschlossen. Über den 
Aeschengraben wird die Hotelvorfahrt zum Hotel Hilton erreicht. Die Ausfahrt aus der Hotelvor-
fahrt wird zusätzlich als Ein- und Ausfahrt zu einer unterirdischen Einstellhalle mit 137 Parkplät-
zen und für die Anlieferung des Hotels genutzt. Über den Parkweg werden 300 Parkplätze des 
angrenzenden Grundstückes Aeschengraben 21 und elf weitere Parkplätze auf dem Areal der 
Basler erschlossen. Insgesamt bestehen heute auf den beiden Arealen der Basler 448 Parkplät-
ze.  

3.5.1 Neue Erschliessung 

Die Erschliessung des Areals sowie der Parkplätze erfolgt neu nur noch über den Parkweg. Da-
mit können die Konflikte mit dem Fuss- und Veloverkehr bei der Hotelvorfahrt, die heute auch der 



 
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 9/28 

Erschliessung der vorhandenen Parkplätze dient, unterbunden werden. Die Erschliessung für 
Autos und die Anlieferung werden baulich und organisatorisch getrennt. In ausreichendem Ab-
stand zur Einmündung Parkweg / Aeschengraben wird im Parkweg eine gemeinsame Zufahrt für 
alle Parkplätze (Areal Aeschengraben und Hauptsitz Basler) angelegt. Der bestehende Anliefer-
bereich beim Aeschengraben 21 wird ausgebaut und für die Anlieferung Aeschengraben 25 mit-
genutzt. Die Verteilung der Personenwagen und des Lieferverkehrs auf die einzelnen Bereiche 
erfolgt unterirdisch auf den privaten Arealen. 

3.5.2 Parkplätze 

Mit Blick auf die Parkplatzverordnung und die Norm der Schweizer Strassen- und Verkehrsinge-
nieure (VSS) sind nach aktuellem Projektstand und Nutzungsmix für die geplanten Nutzungen auf 
dem Areal Aeschengraben insgesamt 208 Parkplätze zulässig. Gegenüber dem Bestand erhöht 
sich die Parkplatzzahl damit um 60 Parkplätze. Die 300 Parkplätze am Aeschengraben 21 blei-
ben unverändert in Lage und Nutzung erhalten. Insgesamt ist auf beiden Arealen nach Abschluss 
der Entwicklung mit 508 Parkplätzen zu rechnen, die alle über dieselbe Zufahrt über den Parkweg 
erschlossen werden. 

3.5.3 Veloabstellplätze 

Gestützt auf die Veloabstellplatz-Richtlinie des Kantons Basel-Stadt bzw. der zugehörigen VSS-
Norm sind Abstellanlagen für ca. 360 Velos erforderlich. Die geplanten Nutzungen führen zu ei-
nem hohen Bedarf an Langzeitparkern. Diese Veloabstellanlagen werden in den Untergeschos-
sen abgeschlossen und überdacht zur Verfügung gestellt. Für Kurzzeitparker werden oberirdisch 
im Bereich der Eingänge Veloabstellanlagen angeordnet. 

3.6 Nachhaltigkeit 
In Bezug auf das zur Diskussion stehende Areal verpflichten sich die Basler Versicherungen, eine 
nachhaltige Entwicklung in allen Einflussbereichen umzusetzen und ökologisch verträgliche und 
ressourceneffiziente Lösungen wirtschaftlich und mit möglichst viel Lebensqualität für die Nut-
zenden umzusetzen. Für Neubauten bedeutet dies eine aufeinander abgestimmte Optimierung in 
den Bereichen Energieverbrauch, Baustoff-Ökologie, Nutzerfreundlichkeit, Erscheinungsbild, Le-
benszykluskosten und Nutzungsqualität. 
 
Die Entwicklung des Gevierts Aeschengraben bedingt eine Entflechtung der bestehenden Bau-
substanz zur Arealüberbauung. Gleichzeitig soll der sorgfältige Umgang mit dem Bestand eine 
Balance zwischen Ressourcenschonung, Energieeffizienz und Betrieb eines wirtschaftlichen Bu-
sinesshotels für die Stadt Basel in gehobenem Standard ermöglichen. Die Art und Weise sowie 
die Quantifizierung (Labelling) aus Bestand, Neubau und Nutzung des Gevierts sind somit von 
mehreren Faktoren abhängig (z.B. internationale Betreiberanforderungen von Hotelketten) und 
dienen als Bekenntnis und Leitlinie zur Zielformulierung. 
 
Für die erste Bauetappe bestehend aus einem Hochhaus-Neubau mit vorwiegender Hotelnutzung 
und einem grosszügigen Aussenraum wird hinsichtlich energetischer und ökologischer Qualität 
ein Standard angestrebt, der deutlich über den gesetzlichen Anforderungen liegt. Dieser vereint 
Aspekte von Gesundheit und Behaglichkeit und beinhaltet die Optimierung des Projektes in Be-
zug auf Gesamtenergieeffizienz und Lebenszykluskosten. Öffentliche und halböffentliche Begeg-
nungszonen im Freiraum schaffen eine soziale Qualität und werten das Quartier im Kontext 
Bahnhof, Boulevard und Stadt auf. Für die zweite und dritte Bauetappe ist der Stand der Technik 
zum Zeitpunkt der Ausführung zu berücksichtigen. 

3.7 Umweltverträglichkeitsprüfung 
Durch die Zusammenlegung der beiden Parkings, demjenigen im Areal selbst sowie demjenigen 
unter dem Hauptsitz am Aeschengraben 21, plus die mit dem neuen Bebauungsplan zulässigen 
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rund 100 Parkplätze übersteigt die Gesamtzahl den Grenzwert von 500 Parkplätzen gemäss der 
Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung UVPV (Ziffer 11.4, Parkhäuser und -plätze für 
mehr als 500 Motorwagen). Da im vorliegenden Fall ein Nutzungsplanverfahren notwendig ist, gilt 
gemäss UVP-Verordnung Art. 5 dieses als massgebliches Verfahren für die Umweltverträglich-
keitsprüfung.  
 
Die Umweltschutzfachstellen halten im Beurteilungsbericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung 
fest, dass „das Projekt ‚Bebauungsplan Areal Aeschengraben’ in der beantragten Form und unter 
Berücksichtigung der nachstehenden [d.h. im Bericht festgehaltenen] Auflagen die Vorschriften 
der eidgenössischen und kantonalen Umweltschutzgesetzgebung erfüllt“. (Quelle: Bericht der 
Umweltschutzfachstellen Basel-Stadt über die Beurteilung der Umweltverträglichkeit vom 18. Juli 
2013) 

3.8 Denkmalpflegerische Einschätzung 

 
 
Abb. 8:  Ausschnitt Stadtplan „Ortsbild & Denkmalschutz“. Quelle: GeoViewer BS 

(Plan genordet, ohne Massstab; rot = geschützte Gebäude, grün = Inventarisierte Gebäude)  

 

Das Gebäude am Aeschengraben 25 wurde im Jahr 1953 von Hermann Baur erstellt und ist im 
Inventar der erhaltenswerten Gebäude gemäss § 6 und 14 der Denkmalschutzverordnung einge-
tragen. Dem Inventar kommt keine Rechtswirkung zu. Im Inventar der schützenswerten Ortsbilder 
der Schweiz (ISOS) sind das Hotel Hilton wie auch das Gebäude am Aeschengraben 25 erwähnt. 
Es wird aber kein Schutzziel für die Gebäude festgelegt. 
 
Der Umgang mit dem Gebäude von Hermann Baur wurde im Rahmen der Testplanung umfas-
send diskutiert. Der Zustand des Gebäudes sowie die Einschätzung seiner Stellung im Gesamt-
werk von Baur führten zum Schluss, dass ein Neubau an dieser Stelle möglich ist. Gleichzeitig 
mit den nutzungsplanerischen Massnahmen soll dem Regierungsrat beantragt werden, das Ge-
bäude aus dem Inventar zu streichen. 

3.9 Hochhauskonzept 
Seit Februar 2010 besteht für das Gebiet der Stadt Basel ein Hochhauskonzept (Hochhäuser in 
Basel, Grundlagen und Konzept; Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, 
2010). Neue Hochhäuser sollen dem Konzept zufolge nicht mehr nur als Einzelfälle sondern im 
Rahmen einer städtischen Strategie gesetzt und beurteilt werden. Dabei folgt das Konzept ver-
schiedenen städtebaulichen Prinzipien, aus denen sich die für die Realisierung von Hochhäusern 
geeigneten Gebiete ableiten lassen.  
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Dass das Areal der Basler heute und auch in Zukunft als Hochhausstandort geeignet ist, lässt 
sich dabei insbesondere aus dem Prinzip „Verdichtungszentren um Bahnhöfe“ ableiten: „Der 
Bahnhof SBB, der Badische Bahnhof und der Bahnhof St. Johann sind wichtige Verkehrsdreh-
scheiben. Diese stark frequentierten Orte sollen verdichtete Quartier- und Stadtzentren bilden. Mit 
punktuellen Verdichtungen können diese Lagen städtebaulich akzentuiert und ihre gute Er-
schliessung kann optimal genutzt werden.“ 
 
Die nun geplanten neuen Hochhäuser der Basler fügen sich also in das oben skizzierte städti-
sche Gesamtkonzept ein und unterstützen die angestrebte Verdichtung rund um den Bahnhof 
SBB. Zudem bildet das Hochhauskonzept das Geviert bereits heute als Hochhausstandort ab, da 
das Gebäude Aeschengraben 25 und das Hotel Hilton höher als 25 m sind und daher als Hoch-
häuser einzustufen sind. 

3.10 Schattenwurf 
Bei Bebauungen, die eine höhere Bebauung als die maximale Höhe der Regelbauweise gemäss 
Bau- und Planungsgesetz ermöglichen (ab 25 m Gebäudehöhe), wird der Schattenwurf auf eine 
Nachbarliegenschaft als in der Regel zulässig betrachtet, wenn er bei Tag- und Nachtgleiche zwi-
schen 7 und 17 Uhr höchstens zwei Stunden dauert. Ist diese Nachbarliegenschaft nur partiell 
betroffen, so ist dem in der Interessenabwägung Rechnung zu tragen. Diese aktuelle Praxis leitet 
das Verwaltungsgericht Basel-Stadt aus dem Grundsatz ab, wie ihn das Bundesgericht in Er-
mangelung einer kantonalen Beschattungsvorschrift unter dem Gesichtspunkt der Eigentumsga-
rantie und des Willkürverbots aufgestellt hat.  
 
Wie im Plan deutlich wird, fällt der 2-Stunden-Schatten des Gebäudes im Baufeld B (Höhe 34 m) 
nur auf das Areal selbst. Der 2-Stunden-Schatten des Hochhauses im Baufeld A (Höhe 86 m) 
und im Baufeld C (Höhe 42 m) fällt über das Areal hinaus auch auf die Liegenschaft der Basler 
am Aeschengraben 21, eine reine Büronutzung, und das Gebäude im Baufeld A tangiert zudem 
leicht das De Wette-Schulhaus. Beide Nutzungen (Schule und Büro) sind nicht wie eine Wohn-
nutzung als sensibel in Bezug auf den Schattenwurf einzustufen. Die Nachbarschaft wird daher 
durch den Schattenwurf nicht in einer unzulässigen Weise beeinträchtigt. 
 

  
Abb. 9:  2-Stunden-Schatten (Plan genordet, ohne Massstab) 
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4. Nutzungsplanerische Massnahmen 

4.1 Bestehende Zonierung 
Das Areal der Basler am Aeschengraben ist den Zone 5a und 4 zugeordnet und unterliegt dem 
Bebauungsplan Nr. 119 aus dem Jahr 1977. Der Bebauungsplan ermächtigt den Regierungsrat, 
Ausnahmebewilligungen für grössere Gebäudehöhen und Geschosszahlen sowie für kleinere 
Freiflächen zu erteilen, sofern eine Ausnutzung von 2.5 nicht überschritten wird. Im Weiteren 
verweist der Bebauungsplan auf die Vorschriften des Hochbautengesetzes HBG (Anhang E §§ 
28–40). Diese Vorschriften des heute nicht mehr gültigen Gesetzes regeln, wie die zulässige 
Bruttogeschossfläche (BGF) zu ermitteln ist, nämlich als Summe eines um den Strassenzuschlag 
vergrösserten Grundstücks multipliziert mit der jeweiligen Ausnutzungsziffer. Dies führt zu einer 
höheren BGF als es nach den Vorgaben des heute gültigen Bau- und Planungsgesetzes der Fall 
wäre. Diese Vorschriften des HBG regeln zudem, dass die Freiräume über eine Dienstbarkeit zu 
sichern sind, sofern eine Ausnahmebewilligung zu einer höheren Nutzung führt. 
 
Gestützt auf die heutige Zonenordnung (nach Vergleichsprojekt) wäre eine Bruttogeschossfläche 
von rund 18’520 m2 zulässig. Der Bebauungsplan ermöglicht eine darüber hinaus gehende Aus-
nützung von 2.5 und somit eine BGF von rund 28'500 m2 (nach Berechnung gemäss altem Hoch-
bautengesetz mit Strassenzuschlag). Heute bestehen auf dem Areal Gebäude mit einer BGF von 
rund 25'850 m2. Es bestünde also noch eine Reserve von rund 2’650 m2. Als zwingende flankie-
rende Massnahme musste nach den Vorschriften des Bebauungsplans (bzw. dem Hochbauten-
gesetz) im Gegenzug zur Ausnahmebewilligung die oberirdisch nicht überbaute Fläche über eine 
Dienstbarkeit vor jeder weiteren oberirdischen Bebauung freigehalten werden. Dies verhindert 
heute die Realisierung der noch vorhandenen Reserve. 
 

  
Abb. 10 & 11:  Bestehende und neue Zonen. Pläne Nr. 13'703 und Nr. 13’704 (Plan genordet, ohne Massstab) 

4.2 Neue Zonierung 
Mit der nun geplanten umfassenden Neukonzeption des Gevierts muss auch die bestehende Zo-
nenzuordnung überprüft werden. Die Zonen 5a und 4 kommen üblicherweise in überwiegend 
dem Wohnen vorbehaltenen Blockrandgebieten der Stadt zur Anwendung. Für eine dichte inner-
städtische Dienstleistungsnutzung, wie sie hier vorgesehen ist, ist diese Zonenzuordnung nicht 
geeignet. Die meisten für die geplante Bebauung massgebenden Vorschriften und Rahmenbe-
dingungen werden zudem über einen neuen Bebauungsplan detailliert geregelt. Es ist daher 
zweckmässig, eine der Dichte und Nutzung angemessene Zone zu wählen. Mit Blick auf das Um-
feld (BIZ, Peter Merian- und Jakob Burckhardt-Haus, Grosspeterareal) sowie die geplante Nut-
zung von 49’900 m2 BGF ist hier die Zuordnung zur Zone 5 sinnvoll. Es gilt ein Lichteinfallswinkel 
von 60° und die ganze Grundstücksfläche ist überbaubar. 
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4.3 Bestehender Bebauungsplan Nr. 119 
Neben einem oberirdischen Bauverbot begrenzt der bestehende Bebauungsplan Nr. 119 die ge-
plante Entwicklung des Areals. Der Bebauungsplan Nr. 119 stammt aus dem Jahr 1977 und er-
mächtigt den Regierungsrat, Ausnahmebewilligungen für grössere Gebäudehöhen und Ge-
schosszahlen sowie kleinere Freiflächen zu bewilligen, wenn dadurch eine im Plan definierte 
Ausnutzungsziffer nicht überschritten wird. 
 
Vorschriften des Bebauungsplans Nr. 119 aus dem Jahr 1977: 
Der Regierungsrat wird ermächtigt, im Gebiet Aeschengraben, St. Jakobs-Strasse, Nauenstrasse 
und Gartenstrasse Ausnahmebewilligungen für eine grössere Gebäudehöhe und Geschosszahl 
sowie für kleinere Freiflächen zu erteilen, sofern die im Plan Nr. 10467 des Amtes für Kantons- 
und Stadtplanung angegebene, maximal zulässige Ausnützungsziffer nicht überschritten wird. Im 
Übrigen gelten die §§ 28–40 des Anhangs zum HBG. 
 

 
Abb. 12:  Bestehender Bebauungsplan Nr. 119. Plan Nr. 10’467 (Plan genordet, ohne Massstab)  

 
Mit der nun geplanten Neubebauung des Gevierts und einem entsprechenden neuen Bebau-
ungsplan, der die notwendigen Rahmenbedingungen im Detail regelt, wird der bestehende Be-
bauungsplan für diesen Bereich obsolet. Zur Vermeidung von Auslegungsschwierigkeiten im 
Baubewilligungsverfahren wird mit lit. m im neuen Bebauungsplan die Anwendbarkeit des Be-
bauungsplans Nr. 119 für den Bereich des neuen Bebauungsplans aufgehoben.  
 
Es soll aber im vorliegenden Verfahren darauf verzichtet werden, den bestehenden Bebauungs-
plan Nr. 119 selbst aufzuheben. Der bestehende Bebauungsplan Nr. 119 muss im Rahmen einer 
generellen Überprüfung und Bereinigung aller Bebauungspläne, die mit der laufenden Zonenplan-
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revision durchgeführt wird, angepasst werden. Die Verweise auf das nicht mehr gültige Hochbau-
tengesetz aus dem Jahr 1939 müssen gestrichen und durch heute noch gültige und verständliche 
Vorschriften ersetzt werden. Dies kann und soll aber nicht einzelfallweise sondern in einer Ge-
samtschau mit den notwendigen Bereinigungen und Anpassungen aller Bebauungspläne erfol-
gen. 

4.4 Neuer Bebauungsplan 
„Bebauungspläne sollen [gemäss § 101 BPG] in begrenzten Gebieten bessere Bebauungen ge-
währleisten als die baurechtliche Grundordnung ...“. Die neu vorgeschlagene Zone 5 regelt die 
Bauweise sowie Art und Mass der Nutzung. Mit dem Bebauungsplan sollen darüber hinaus ge-
hende Regelung festgesetzt werden, mit dem Ziel, die massgeblichen Rahmenbedingungen zur 
Umsetzung der geplanten Bebauung festzusetzen und damit die hohe städtebauliche Qualität 
des Projekts zu garantieren. Dabei gilt es insbesondere die Umlagerung der zulässigen Ge-
schossfläche in die Höhe zu Gunsten der neuen Freifläche zu ermöglichen. Dazu werden die Hö-
he, die Ausdehnung und der genaue Standort der drei geplanten Bauten, die öffentliche Nutzbar-
keit des Platzes, die Erschliessung sowie verschiedene weitere Details geregelt. 
 

  
Abb. 13 & 14:  Neuer Bebauungsplan, Situation und Schnitte. Plan Nr. 13702 (Plan genordet, ohne Massstab) 

 
Zum Bebauungsplan, Plan Nr. 13’702, werden folgende Vorschriften festgesetzt werden: 
 
Baubereiche A & B 
a. Im Baubereich A ist ein Gebäude mit einer maximalen Wandhöhe von 87 m (363 m 

ü. M.), 24 Geschossen und einer maximalen BGF von 24'600 m2 zulässig. 
Zur architektonischen und funktionalen Auszeichnung des obersten Geschosses ist 
unter der Voraussetzung einer besonders hochwertigen Gestaltung ein Spielraum in 
der Höhe von zusätzlichen 2 m zulässig. 
Technische Anlagen sind innerhalb der zulässigen Wandhöhe anzuordnen. 

 
Der Vorschlag von Miller & Maranta für das Hochhaus wird in den Bebauungsplan übernommen. 
Dazu werden neben dem im Plan dargestellten Baufeld die Wandhöhe, die Geschosszahl und die 
BGF abschliessend definiert.  
 
Mit Blick auf die Bedeutung des Gebäudes für das Stadtbild soll das oberste Geschoss beson-
ders zur Geltung gebracht werden können. Unter der Voraussetzung, dass eine architektonisch 
und funktional hochwertige Gestaltung erreicht wird, darf dieses Geschoss überhöht werden. Da-
zu besteht ein Spielraum von 2 m über die 87 m hinaus. 
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Gemäss Vorschrift lit. i. sind Dachgeschosse nicht erlaubt. Die Wandhöhe entspricht somit auch 
der Gebäudehöhe. Über die Wandhöhe hinaus sind nur unbeachtliche Bauteile gemäss § 33 Abs. 
2 BPG erlaubt. Anlagen der Haustechnik sind innerhalb der zulässigen Wandhöhe zu realisieren. 
 
b. Im Baubereich B ist gestützt auf das Resultat eines Varianzverfahrens ein Gebäude 

mit einer maximalen Wandhöhe von 34 m (311 m ü. M.), 8 Geschossen und einer ma-
ximalen BGF von 12’100 m2 zulässig.  
Technische Anlagen sind innerhalb der zulässigen Wandhöhe anzuordnen. 

 
Der Vorschlag von Miller & Maranta wird auch für Baufeld B bezüglich Baufeld, Wandhöhe, Ge-
schosszahl und BGF grundsätzlich übernommen. Zusätzlich wird aber ein Varianzverfahren für 
die Ausarbeitung eines konkreten Projekts gefordert. Mit dem Varianzverfahren ist auch sicher-
gestellt, dass sich das Gebäude gestalterisch in das neue Ensemble mit dem Platz und dem Bau-
feld A einfügt. 
 
Gemäss Vorschrift lit. i. sind Dachgeschosse nicht erlaubt. Die Wandhöhe entspricht somit auch 
der Gebäudehöhe. Über die Wandhöhe hinaus sind nur unbeachtliche Bauteile gemäss § 33 Abs. 
2 BPG erlaubt. Anlagen der Haustechnik sind innerhalb der zulässigen Wandhöhe zu realisieren. 
 
c. Die Fassaden in den Baufeldern A und B müssen durch die an den Pflichtbaulinien 

stehenden Teile der Gebäudewände dominiert werden. Gegen die Pflichtbaulinien 
dürfen die Erdgeschosse zurückversetzt ausgebildet werden.  

 
Die im Plan dargestellten Pflichtbaulinien sollen die für das Ensemble wichtige Bezugslinien und 
Kanten festhalten. Die Formulierung aus § 28 BPG wird der hier verwendeten Formulierung zu 
Grunde gelegt. Ein wichtiges Element zur Verschränkung des öffentlichen Raums mit den Ge-
bäuden ist die Ausbildung von Arkaden zum Platz, zum Aeschengraben und zur Nauenstrasse 
hin. Dies soll mit dieser Vorschrift ermöglicht werden. Die genauen Ausmasse der Arkaden, sowie 
deren Gestaltung (mit oder ohne Säulen) wird Gegenstand der weiteren Projektausarbeitung 
sein. Aus diesem Grund wird nicht direkt von Arkaden (die grundsätzlich mit Säulen ausgebildet 
werden) sondern von zurückversetzen Erdgeschossen gesprochen. 
 
d. Im Baubereich A darf das Gebäude die Pflichtbaulinie entlang des Aeschengrabens 

bis zu einer Höhe von 21 m um maximal 5 m überschreiten. Das Erdgeschoss darf die 
Pflichtbaulinie nicht überschreiten. 
Der Inanspruchnahme von Allmend für diese Auskragung wird zugestimmt. Der Re-
gierungsrat wird ermächtigt, die zur Erstellung dieser Auskragung notwendige Fläche 
mit den entsprechenden Baurechten zu belasten.  

 
Ein weiteres wichtiges Element im Zusammenspiel der Gebäude mit dem öffentlichen Raum und 
der Auszeichnung der inneren Nutzung (Konferenzräume) nach Aussen ist eine Auskragung des 
Baufelds A zum Aeschengraben hin. Diese ist in der Tiefe und Höhe begrenzt. Das Erdgeschoss 
darf die Pflichtbaulinie nicht überschreiten, da sonst die Allmend nicht mehr frei zugänglich wäre. 
Ob die auf Allmend liegende Auskragung im Sinne der Arkade mit Stützen versehen ist, ist in der 
weiteren Projektentwicklung zu klären. Ebenso ist in der Weiterentwicklung zu prüfen, ob der Hö-
henversatz in einen Bezug zu den benachbarten Gebäuden am Aeschengraben zu setzen ist 
oder aus der inneren Funktion heraus begründet wird. 
 
Die für die Auskragung notwendige Inanspruchnahme von Allmend wird gestützt auf § 6 Abs. 2 
des Allmendgesetzes mit dieser Vorschrift bewilligt; der Regierungsrat wird zur Erstellung der 
entsprechenden Baurechte ermächtigt. Durch die Auskragung darf die zulässige BGF im Baube-
reich A nicht überschritten werden. 
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e. Unmittelbar nach Fertigstellung und Freigabe des Gebäudes im Baufeld A ist mit dem 
Rückbau der oberirdischen Gebäudeteile im Bereich der Fläche F zu beginnen und 
der öffentliche Platz gemäss lit. g dieser Vorschriften zu realisieren.  
Danach ist mit dem Rückbau der oberirdischen Gebäudeteile im Bereich des Bau-
felds B zu beginnen und das Gebäude gemäss lit. b dieser Vorschriften zu realisieren.  
Ab dem Zeitpunkt der Freigabe des Gebäudes im Baufeld A wird der Bestandes-
schutz für die hier beschriebenen abzubrechenden Gebäudeteile im Bereich der Flä-
che F und Baufeld B aufgehoben. 

 
Ziel dieser Vorschrift ist es, zu verdeutlichen, dass das Hilton möglichst unmittelbar nach der Fer-
tigstellung des Hochhauses dem Platz und dem Gebäude im Baufeld B weichen soll. Erst diese 
zweite Etappe garantiert, dass die Bebauung des Gevierts den mit dem Bebauungsplan ange-
strebten hohen städtebaulichen Ansprüchen an diese Lage gerecht wird. Ein längeres Nebenein-
ander des neuen Hochhauses mit dem Hilton oder eines neuen Platzes mit dem viergeschossi-
gen Gebäude am Parkweg ist grundsätzlich nicht erwünscht, wäre aber bei einer wesentlichen 
Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse, die die Vermietbarkeit bzw. wirtschaftliche Trag-
barkeit des neuen Gebäudes im Baufeld B fraglich erscheinen lassen, vorübergehend zu tolerie-
ren. 
 
Baubereich C 
f. Im Baufeld C ist gestützt auf das Resultat eines Varianzverfahrens ein Gebäude mit 

einer maximalen Höhe von 42 m (318 m ü. M.), 10 Geschossen und einer maximalen 
BGF von 13’200 m2 zulässig.  
Technische Anlagen sind innerhalb der zulässigen Wandhöhe anzuordnen. 
Eine von diesen Vorschriften bezüglich Baufeld, Gebäudehöhe, Geschosszahl abwei-
chende Bebauung ist in einem Bebauungsplan 2. Stufe durch den Regierungsrat zu 
beschliessen.  

 
Auch für das Baufeld C wurde der Vorschlag von Miller & Maranta als Grundlage verwendet. Be-
züglich Baufeld, Wandhöhe, Geschosszahl und BGF entsprechen die Masse den Vorgaben. Da 
bei Baufeld C aber erst mit einer Realisierung ab 2030 zu rechnen ist, wird hier explizit erwähnt, 
dass das tatsächliche Projekt auch eine andere städtebauliche Erscheinung haben kann. Ge-
stützt auf § 101 Abs. 3 BPG solle eine von lit. f. abweichende Form des Gebäudes im Baufeld C 
in einem weiteren Bebauungsplanverfahren durch den Regierungsrat beschlossen werden kön-
nen. In jedem Fall muss das Gebäude auf dem Resultat eines Varianzverfahrens beruhen. 
 
Gemäss Vorschrift lit. i. sind Dachgeschosse nicht erlaubt. Die Wandhöhe entspricht somit auch 
der Gebäudehöhe. Über die Wandhöhe hinaus sind nur unbeachtliche Bauteile gemäss § 33 Abs. 
2 BPG erlaubt. Anlagen der Haustechnik sind innerhalb der zulässigen Wandhöhe zu realisieren. 
 
Fläche F 
g. Die Fläche F ist gestützt auf das Resultat eines Varianzverfahrens als öffentlicher 

Platz zu gestalten. Oberirdisch dürfen nur der Erschliessung und der Ausstattung des 
Platzes dienende Bauten und Anlagen erstellt werden.  
Die öffentliche Zugänglichkeit ist mit einer entsprechenden Dienstbarkeit im Grund-
buch sicherzustellen. Die Dienstbarkeit darf ohne Zustimmung der zuständigen Be-
willigungsbehörde weder geändert noch aufgehoben werden. Dies ist im Grundbuch 
anzumerken. 

 
Wo heute noch das Hotel Hilton steht, soll nach der Fertigstellung des Baufelds A ein öffentlicher 
Platz entstehen, der einerseits den Freiraum vor dem Bahnhof erweitert, aber auch einen ange-
messenen Vorbereich zum neuen Hochhaus bzw. Hotel schafft. Auf dem Platz sind nur die übli-
cherweise zur Erschliessung der Baufelder und Ausstattung des Platzes dienende Bauten und 
Anlagen zulässig. 
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Der neue Platz soll zusammen mit dem Centralbahnplatz und der Elisabethenanlage ein En-
semble, einen „Dreiklang“ bilden. Der Centralbahnplatz wurde, wie auch die Elisabethenanlage, 
gestützt auf Varianzverfahren gestaltet. Mit Blick auf die öffentliche Nutzung und die hohen ge-
stalterischen Anforderungen sowie auf das Ensemble, soll auch der neue Platz auf der Grundlage 
eines Varianzverfahrens gestaltet werden. Der Betrachtungsperimeter für die neue Gestaltung 
wird über die Grundstücksgrenze hinaus auch die Allmend entlang des Aeschengrabens und der 
Nauenstrasse beinhalten. Der Zugang zum Veloparking wird bestehen bleiben. 
 
Zur Sicherstellung der öffentlichen Zugänglichkeit ist im Grundbuch ein „öffentliches Wegrecht“ zu 
Gunsten des Kantons einzurichten, das ohne die Zustimmung der für öffentliche Räume zustän-
digen Allmendverwaltung nicht aufgehoben werden darf. Selbstverständlich müsste bei einer Lö-
schung vorgängig auch der Bebauungsplan wieder geändert werden. Mit dem Servitut werden 
nebst der öffentlichen Zugänglichkeit auch der Unterhalt, der Zutritt für die Polizei und die Haftung 
geregelt. 
 
Allgemeines 
h. Zulässige Nutzungen sind Dienstleistung, Wohnen (Hotel) und Gastronomie. Ver-

kaufsnutzungen sind zulässig, sofern sie untergeordnet sind. Das Gebäude im Bau-
feld A muss einen minimalen Anteil Wohnen (inkl. Hotel) von 50% aufweisen. 

 
Die Aufzählung der zulässigen Nutzungen ist abschliessend. Die Wohnnutzung ist im weiteren 
Sinn zu verstehen und schliesst daher die Nutzung als Hotel mit ein. Zur Hotelnutzung zählen 
zudem auch Konferenzbereiche oder andere üblicherweise zu Hotels gehörende Angebote wie 
Wellnessbereiche. Verkaufsnutzungen sind nur zulässig, wenn sie untergeordnet sind. Damit sind 
zum Beispiel Kioske, Blumenläden oder ähnliche Arten des Verkaufs gemeint, die üblicherweise 
an einem Platz im Erdgeschoss einen belebende Wirkung entfalten können und auch der Haupt-
nutzung Büro/Hotel dienen. Diese dürfen nicht an den Wohnanteil angerechnet werden. 
 
i. Dachgeschosse sind ausgeschlossen. 
 
Zur Klärung des Umgangs mit den Gebäudehöhen bzw. Wandhöhen sind Dachgeschosse aus-
geschlossen. Somit entsprechen die Wandhöhen auch den Gebäudehöhen. Es entspricht nicht 
dem städtebaulichen und architektonischen Konzept, spezielle zusätzliche Dachgeschosse aus-
zubilden. Sollten die Resultate der Varianzverfahren in den Baufeldern B oder C einen speziellen 
Umgang mit den obersten Geschossen aufweisen, so ist das innerhalb der festgelegten Wand-
höhen erlaubt. 
 
j. Innerhalb des Planungsperimeters müssen Gebäude zueinander keinen Lichtein-

fallswinkel aber einen minimalen Abstand von 6 m einhalten. Gegen Gebäude aus-
serhalb des Planungsperimeters ist ein Lichteinfallswinkel von 60° einzuhalten. Das 
Gebäude im Baufeld A muss gegen die Liegenschaft Aeschengraben 21 keinen Licht-
einfallswinkel einhalten. 

 
Die Konzeption der Bebauung sieht eine sehr hohe Dichte vor. Damit geht auch eine grosse Nä-
he der Gebäude zueinander einher. Über das in den Baufeldern B und C geforderte Varianzver-
fahren und eine entsprechende innere Organisation kann eine hohe Qualität der Räume dennoch 
sichergestellt werden. Auf die Einhaltung eines Lichteinfallswinkels kann aus diesem Grund in-
nerhalb des Areals verzichtet werden. Der für Arbeitsnutzungen notwendige Mindestabstand von 
6 m zwischen den Gebäuden muss in jeden Fall gewahrt werden. 
 
Die Höhe der Baufelder macht gegen die Nachbarbebauungen einen Lichteinfallswinkel von 60° 
notwendig, wie er in der Zone 5 und in anderen entsprechenden Arealen (z.B. Gebiet Aeschen, 
Greifengasse usw.) üblich ist. Das Hochhaus in Baufeld A muss zudem gegen den Hauptsitz der 
Basler am Aeschengraben 21 keinen Lichteinfall einhalten. Dies ist insofern nicht problematisch, 
als am Hauptsitz der Basler auch in Zukunft nicht mit einer Wohnnutzung zu rechnen ist. Wie im 
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Plan deutlich wird, besteht im Baufeld C eine Einschränkung der Bebaubarkeit durch den Licht-
einfall. Es ist in der Projektierung aufzuzeigen, wie der Lichteinfall berücksichtigt wird. 
 
k. Die Erschliessung der unterirdischen Autoeinstellhalle darf nur über den im Plan 

dargestellten Punkt erfolgen. Alle Parkplätze sind unterirdisch anzuordnen.  
 
Die zulässige Anzahl Parkplätze richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften gemäss Bau- und 
Planungsgesetz und Parkplatzverordnung. Es ist im aktuellen Planungsstand mit maximal 243 
Parkplätzen zu rechnen. Diese zulässigen Parkplätze müssen alle über den im Plan dargestellten 
Punkt erschlossen werden und sind unterirdisch anzuordnen. Von dieser Vorschrift ausgenom-
men sind die Hotelvorfahrt und die damit verbundenen kurzeitigen Abstellflächen für Taxis usw. 
 
l. In dem im Plan dargestellten Bereich sind unterirdische Verbindungen zur Erschlies-

sung der Autoeinstellhalle auf dem Nachbargrundstück zulässig. 
Der Inanspruchnahme von Allmend für diese Verbindung wird zugestimmt. Der Re-
gierungsrat wird ermächtigt, die zur Erstellung dieser Verbindungen notwendige Flä-
che mit den entsprechenden Baurechten zu belasten. 

 
Mit der Transformation des Gevierts und den damit einhergehenden Veränderungen in den Un-
tergeschossen, werden die bestehenden zwei Verbindungen der Untergeschosse unter dem 
Parkweg mit dem Hauptsitz am Aeschengraben 21 durch neue ersetzt.  
 
Die für diese unterirdischen Verbindungen notwendige Inanspruchnahme von Allmend wird ge-
stützt auf § 6 Abs. 2 des Allmendgesetzes mit dieser Vorschrift bewilligt; der Regierungsrat wird 
zur Erstellung der entsprechenden Baurechte ermächtigt. 
 
m. Die vom Grossen Rat am 22. Dezember 1977 erlassenen speziellen Bauvorschriften 

Nr. 119 werden für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans aufgeho-
ben. 

 
Mit dieser Vorschrift sollen Rechtsunsicherheiten in der Anwendung des bestehenden Bebau-
ungsplans Nr. 119 und des nun neu festzusetzenden Bebauungsplans vermieden werden. Aus 
diesem Grund wird die Anwendbarkeit des Bebauungsplans Nr. 119 für den Bereich des neuen 
Bebauungsplans Aeschengraben aufgehoben. Der BP Nr. 119 behält aber für die restliche Fläche 
seine Gültigkeit.  
 
3. Das zuständige Departement kann Abweichungen vom Bebauungsplan zulassen, so-

fern dadurch die Gesamtkonzeption nicht beeinträchtigt wird. 
 
Dies ist eine in Bebauungsplänen übliche Formulierung zur Abweichung von den Vorschriften, 
sofern die mit dem Plan vorgesehene Gesamtkonzeption nicht beeinträchtigt wird. 

4.5 Lärmempfindlichkeitsstufenplan 
Am Lärmempfindlichkeitsstufenplan ändert sich durch die vorliegenden nutzungsplanerischen 
Massnahmen nichts. Das Areal ist und bleibt der Empfindlichkeitsstufe ES-III zugeordnet. 

4.6 Bau- und Strassenlinien 
Mit der vorliegenden Planung werden auch Baulinien angepasst werden müssen. Dies erfolgt im 
Anschluss an die Rechtskraft der vorliegenden nutzungsplanerischen Massnahmen. Die Anpas-
sung der Bau- und Strassenlinien liegt gemäss § 106 BPG in der Kompetenz des Regierungsra-
tes. 



 
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 19/28 

4.7 Unterirdische Geschossfläche 
Das Areal ist vollständig unterkellert mit bis zu vier Untergeschossen. Über das gesamte Areal 
besteht heute unterirdisch eine Geschossfläche von 22'418 m2. Davon entfallen 5'416 m2 auf die 
verschiedenen unterirdischen Einstellhallen. Gemäss der „Verordnung betreffend die Bestim-
mung der Bruttogeschossfläche gemäss Hochbautengesetz“ vom 13. Dezember 1977 wurden 
unterirdische Geschossflächen generell nicht an die Bruttogeschossfläche angerechnet. Nur so 
lässt sich die umfangreiche unterirdische Geschossfläche erklären.  
 
Mit der vorliegenden Planung sollen, trotz der umfangreichen oberirdischen Veränderungen, die 
Untergeschosse so weit möglich weitergenutzt werden. Dennoch werden an den Untergeschos-
sen Anpassungen und Ausbauten notwendig, insbesondere durch den Bau des Hochhauses. Die 
Geschossfläche steigt insgesamt um 4'115 m2 auf 26'533 m2. Davon entfallen 7'841 m2 auf die 
unterirdische Einstellhalle. Gemäss heute gültigem Bau- und Planungsgesetz werden Unterge-
schosse im vorliegenden Fall nur soweit angerechnet, als ihre Fläche die Hälfte der insgesamt 
zulässigen anrechenbaren Bruttogeschossfläche übersteigt. Ausgenommen sind unterirdische 
Autoeinstellhallen, deren Grundfläche generell nicht an die Bruttogeschossfläche angerechnet 
wird. Bei einer geplanten oberirdischen BGF von 49'900 m2 dürfen demnach zusätzlich bis zu 
24'950 m2 BGF unterirdisch angeordnet werden, wobei unterirdische Einstellhallen in dieser 
Summe nicht enthalten sind. Dieses Potential wird mit dem geplanten Projekt mit anrechenbaren 
rund 18'700 m2 (26'533 m2 minus 7'841 m2 Parking = 18'692 m2) nicht ausgeschöpft. Somit kann 
auf eine zusätzliche Regelung der unterirdisch zulässigen Geschossfläche verzichtet werden. 

4.8 Mutationen/Dienstbarkeiten 

 
Abb. 15:  Servitutsplan Nr. 2829. (Grüne Fläche = oberirdisches Bauverbot; ohne Massstab, Plan genordet) 

 
Heute bestehen verschiedene Dienstbarkeiten die zum Teil eine Entwicklung des Areals behin-
dern (unter anderem das in Kapitel 3.1. erwähnte und in Abb. X dargestellte oberirdische Bauver-
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bot). Mit der vorliegenden Planung werden diese Dienstbarkeiten hinfällig. Zudem werden die 
beiden Parzellen 4/1697 und 4/4222 in Anschluss an dieses Verfahren arrondiert. 

4.9 Mehrwertabgabe/Erschliessungsbeiträge 
Eine allfällige Mehrwertabgabe richtet sich nach den §§ 120 ff des Bau- und Planungsgesetzes. 
Sie wird im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens festgesetzt. Zuständig ist das Bau- und Ver-
kehrsdepartement. 
 
Allfällige Erschliessungsbeiträge richten sich nach den §§ 164 ff des Bau- und Planungsgesetzes 
und werden unmittelbar nach Rechtskraft des Bebauungsplans durch das Bau- und Verkehrsde-
partement erhoben. Erschliessungsbeiträge können gemäss § 121 des Bau- und Planungsgeset-
zes von der Mehrwertabgabe abgezogen werden. 

5. Auflage- und Einspracheverfahren 

5.1 Formelle Behandlung der Einsprachen 
Die öffentliche Planauflage hat vom Montag, 14. Januar 2013 bis am Dienstag, 12. Februar 2013 
im Bau- und Verkehrsdepartement (Planungsamt) stattgefunden. 
 
Innerhalb der Frist zur Auflage sind die zwei nachfolgend aufgeführten Schreiben eingereicht wor-
den. 
 
1. Herr Beat Berger, Berger Liegenschaften, Riehenstrasse 41, Postfach, 4005 Basel im Auftrag 

und Namen von Beatrice Buser-Berger und Yolanda Berger mit Schreiben vom 8. Februar 
2013 

 
2. Frau Stephanie Fuchs im Namen der Sektion beider Basel des Verkehrs-Clubs der 

Schweiz, Gellertstrasse 29, 4052 Basel mit Schreiben vom 12. Februar 2013 
 
Legitimation 
Gemäss § 110 Abs. 2 des Bau- und Planungsgesetzes ist zur Einsprache gegen Planentwürfe 
berechtigt, wer von der Planung persönlich berührt wird und ein schutzwürdiges Interesse an ih-
rer Änderung oder Ablehnung hat, und wer durch eine besondere Vorschrift zum Rekurs ermäch-
tigt ist. Die Prüfung hat ergeben, dass beide Parteien im vorliegenden Fall zur Einsprache legiti-
miert sind. 

5.2 Materielle Behandlung der Einsprachen und Anregungen 
Anlass und Ziel der vorliegenden nutzungsplanerischen Massnahmen – Zonenänderung und Be-
bauungsplan – sind in den vorhergehenden Kapiteln bereits ausführlich beschrieben worden. 
Kurz zusammengefasst sollen mit den vorliegenden nutzungsplanerischen Massnahmen, insbe-
sondere dem Bebauungsplan, die baurechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden für eine 
Neuentwicklung des Areals der Basler für Hotel- und Dienstleitungsnutzungen sowie der Schaf-
fung eines öffentlichen Platzes. 
 
Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung und beantragen, alle Einsprachen ab-
zuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. 
 
(Kursiv: Kurze, sinngemässe Wiedergabe der Einsprachebegründung, bzw. der Forderungen. 
Kopien der Einsprachen liegen im Ratsaal auf.) 
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5.2.1 Übermässige Verkehrsbelastung 

Betrifft Schreiben Nr. 1 
Durch die Erhöhung der Anzahl Parkplätze und die Erschliessung der Parkplätze über 
den Parkweg würde das Verkehrsaufkommen im Parkweg in unerträglichem Mass er-
höht, was unzumutbar sei. 

 
Durch die Zusammenlegung der Parkingerschliessung verlagert sich der Verkehr in den Parkweg. 
Der Grossteil der unterirdischen Parkplätze wird aber bereits heute über den Parkweg erschlos-
sen. Hinzu kommt, dass der Bereich des Parkwegs, an dem sich die Liegenschaft der Einspre-
chenden befindet, bereits heute und auch in Zukunft nur im Einbahn-Regime zur Nauenstrasse 
hin befahren werden kann und sich die Belastung des Parkwegs daher auch in Zukunft nicht in 
diesem Bereich konzentrieren wird. 
 
Der Umweltverträglichkeitsbericht weist zudem nach, dass auf den übergeordneten Zufahrts-
strassen (Aeschengraben und Nauenstrasse) aufgrund der geringen Verkehrszunahme mit keiner 
wahrnehmbaren Mehrbelastung gerechnet wird. Im Bereich der Feinerschliessung (Parkweg) 
können die gesetzlichen Anforderungen (Immissionsgrenzwerte) eingehalten werden. Der Um-
weltverträglichkeitsbericht ging dabei noch von insgesamt 543 Parkplätzen aus. Gemäss den nun 
gültigen gesetzlichen Vorschriften sind insgesamt nur 508 Parkplätze zulässig, was zu einer wei-
teren Verringerung des zu erwartenden Verkehrsaufkommens führt.  
 
Heute sind 75 Parkplätze ans Parkleitsystem der Stadt angeschlossen. Dies wird in Zukunft nicht 
mehr der Fall sein, weshalb das Verkehrsaufkommen trotz sechzig neuen Parkplätzen praktisch 
unverändert bleiben (DTV heute 1'345, DTV neu < 1’393) wird. 

5.2.2 Keine Hochhäuser am Parkweg 

Betrifft Schreiben Nr. 1 
Durch die neuen Hochhäuser am Parkweg würde das Blickfeld und der Lichteinfall 
massiv eingeschränkt und damit auch der Wert der Liegenschaft stark geschmälert. 

 
Ein Recht auf Aussicht oder den Schutz derselben besteht nicht. Das kantonale Bau- und Pla-
nungsgesetz wie auch das eidgenössische Raumplanungsgesetz kennen keinen Schutz der frei-
en Aussicht oder ein Recht, dass eine Aussicht nicht verbaut werden darf. Das BPG kennt für die 
Bauzonen einzig Abstandsvorschriften und Vorschriften betreffend den Lichteinfallswinkel, die der 
Belüftung und Belichtung von Räumen für den Aufenthalt von Personen dienen. Diese Vorschrif-
ten sind vorliegend eingehalten. Der Lichteinfallswinkel wird zwar von 45° auf 60° angehoben, 
dies ist aber ein für die hier herrschenden innerstädtischen Verhältnisse üblicher Winkel und im 
Bau- und Planungsgesetz explizit vorgesehen.  
 
Für Hochhäuser ist gestützt auf die Praxis des Verwaltungs- und des Bundesgerichts auch der 
Schattenwurf zu berücksichtigen. Der Schattenwurf (2-Stunden Schatten) beeinträchtigt die Lie-
genschaft der Einsprecher nicht (Siehe auch Abb. 9, Seite 11).  

5.2.3 Übermässige lange Bauzeit 

Betrifft Schreiben Nr. 1 
Während mindestens 10 Jahren wäre mit einer dauernden und sehr lärm- und immissi-
onsintensiven Abbruch und Bautätigkeit zu rechnen, was unzumutbar sei und zu einer 
Wertverminderung der Liegenschaft führe. 

 
Die konkrete und zusammenhängende Bauzeit lässt sich heute schwer vorhersehen. Zudem 
werden die einzelnen Bauetappen durch deren Lage das Umfeld und insbesondere die Liegen-
schaft der Einsprechenden unterschiedlich belasten. Es gibt aber keine Vorschrift, wonach eine 
Bautätigkeit aus diesem Grund verhindert werden kann.  
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Es ist zudem gestützt auf §61 Abs. 5 BPG mit dem jeweiligen Vorhaben zu prüfen und im Rah-
men des Baubewilligungsverfahrens aufzuzeigen bzw. einzufordern, dass beim Bauen die zum 
Schutz von Personen und Sachen notwendigen Vorkehrungen zu treffen sind, die diese vor ver-
meidbaren Einwirkungen schützen. Das Bauen ganz zu verhindern ist jedoch nicht möglich. 

5.2.4 Wertverminderung der Liegenschaft 

Betrifft Schreiben Nr. 1 
Die lange Bauzeit, die Hochhäuser und die Verkehrszunahme würden zu einer Wert-
verminderung der Liegenschaft führen. 

 
Damit ein Minderwert einer Liegenschaft geltend gemacht werden kann, genügt in einer Bauzone 
nicht die Gefährdung des freien Ausblickes durch einzelne mehrgeschossige Bauten, der Bau-
lärm oder die Verkehrsemissionen, die typischerweise anfallen. Hierzu wären einschneidende 
nutzungsmässige Einschränkungen eines Gebäudes oder eine übermässige Beeinträchtigungen 
erforderlich. Derartige Immissionen sind von den geplanten Nutzungen nicht zu erwarten, wes-
halb die hierfür erforderlichen Beeinträchtigungen, die geeignet wären, entsprechende Minder-
werte zu bewirken, ausgeschlossen sind. 

5.2.5 Die Umweltvorbelastung würde nicht berücksichtigt 

Betrifft Schreiben Nr. 2 
Die Vorschriften zum Bebauungsplan würden die Umweltvorbelastung im Planungspe-
rimeter (lufthygienisches Sanierungsgebiet, Jahresmittel-Grenzwerte bei NO2, Ozon 
und Feinstaub deutlich überschritten) sowie die Vorgaben gemäss §13b Abs. 2 USG 
Basel-Stadt (Reduktion motorisierter Individualverkehr um mindestens 10% bis 2020) 
nur ungenügend berücksichtigen. 

 
Bei übermässigen Umweltbelastungen sind nach Art. 11 Abs. 3 USG die Emissionsbegrenzungen 
zu verschärfen. Bei übermässigen Luftbelastungen durch Verkehrsanlagen legt Art. 19 der Luft-
reinhalte-Verordnung (LRV) fest, dass ein Massnahmenplan auszuarbeiten ist. 
 
Der Regierungsrat hat dazu im Februar 1990 den Luftreinhalteplan beider Basel beschlossen, der 
unter anderem auch beim Verkehr verschiedene emissionsbegrenzende Massnahmen bei Park-
plätzen enthielt. Als Ausführungsbestimmung zur Massnahme V 2.3: Begrenzung von Erstel-
lungspflicht bzw. Erstellungsrecht für private Parkplätze des Luftreinhalteplans 1990 wurde die 
Parkplatzverordnung (PPV) erarbeitet. Mit der Einhaltung der Vorgaben der PPV werden die wei-
tergehenden Vorgaben der kantonalen Luftreinhalteplanung eingehalten. 

5.2.6 Die Anzahl Parkplätze sei zu reduzieren und in den Vorschriften festzulegen 

Betrifft Schreiben Nr. 2 
Bei der Berechnung der zulässigen Anzahl Parkplätze dürfe höchstens der minimale 
Parkplatzbedarf gemäss VSS-Norm berücksichtigt werden und nicht die „Variante Mit-
te“. Zudem sei die maximal zulässige Anzahl PP in den Vorschriften festzulegen. 

 
Die im Bericht zur Planauflage wie auch im Umweltverträglichkeitsbericht ausgewiesenen Zahlen 
bildeten einen Projektzwischenstand ab und dienten dazu, aufzuzeigen, dass das Vorhaben auch 
bei der Anwendung der Variante „Mitte“ nicht zu einer weiteren Beeinträchtigung der Umwelt füh-
ren würde.  
 
Seit dem 20. Januar 2013 gilt jedoch die angepasste Parkplatzverordnung, die in § 10 Abs. 4 
festhält, dass für spezielle Nutzungsarten die zulässige Anzahl Parkplätze gemäss den VSS-
Normen zu ermitteln und dabei jeweils die unteren Gabelwerte anzuwenden seien. Die Variante 
„Mitte“ ist somit gestützt auf die nun geltenden gesetzlichen Regelungen gar nicht mehr zulässig. 
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Im vorliegenden Bericht wurden die Zahlen dementsprechend korrigiert. Eine zusätzliche Festle-
gung im Bebauungsplan ist daher nicht notwendig. 

5.2.7 Die Parkplätze dürfen nicht mehr öffentlich zugänglich gemacht werden 

Betrifft Schreiben Nr. 2 
Die bestehenden und künftigen Parkplätze in der Gesamtanlage dürften nicht mehr ins 
öffentliche Parkleitsystem integriert werden und seien ausschliesslich den auf dem 
Areal ansässigen Hotel- und Dienstleistungsnutzungen vorzubehalten. 

 
Es ist nicht geplant und auch nicht vorgeschrieben, Teile der zulässigen Anzahl Parkplätze öffent-
lich zugänglich zu machen. Dies wird auch im Umweltverträglichkeitsbericht so dargestellt. Sollte 
in Zukunft diese Absicht seitens der Bauherrschaft bestehen, so wäre diese Nutzungsänderung 
der Parkplätze bewilligungspflichtig und wäre durch die Änderung der bestehenden Anlage allen-
falls nochmals UVP-pflichtig. Es wäre in diesem Rahmen zu prüfen, ob eine solche Änderung mit 
den Umweltschutzvorschriften vereinbar wäre und ob eine solche Zweckänderung zur Anwen-
dung eines Fahrtenmodells führen würde. Die dazu notwendigen gesetzlichen Vorschriften be-
stehen bereits. Eine zusätzliche Festlegung im Bebauungsplan ist daher nicht notwendig. 

5.2.8 Die Parkplätze seien lenkungswirksam zu bewirtschaften 

Betrifft Schreiben Nr. 2 
Um das Verkehrsaufkommen möglichst wirkungsvoll zu verlagern sei eine lenkungs-
wirksame Bewirtschaftung der Parkplätze vorzusehen. 

 
Gemäss § 75a BPG ist für verkehrsintensive Einrichtungen nebst der zulässigen Anzahl Fahr-
zeuge auch die zulässige Anzahl Fahrten festzulegen. Als verkehrsintensiv gelten Anlagen dann, 
wenn sie 2’000 oder mehr Fahrten pro Betriebstag auslösen. Sofern die Anlage nicht so viele 
Fahrten verursacht, ist die Begrenzung der Anzahl Parkplätze im Sinne des Umweltschutzes aus-
reichend (DTV neu < 1'393). Sollte durch weitere Bauetappen oder durch eine Zweckänderung 
der Parkplätze die Anzahl Fahrten pro Betriebstag 2’000 oder mehr erreichen, so würde ein Fahr-
tenmodell im Rahmen der entsprechenden Baubewilligung gestützt auf die geltenden gesetzli-
chen Bestimmungen eingefordert. Eine zusätzliche Festlegung im Bebauungsplan ist dazu nicht 
notwendig. 
 
Für weitere Formen der Parkplatzbewirtschaftung fehlt die Handhabe. Das Vorhaben ist zudem 
bezüglich Vergrösserung des Parkplatzangebots (+60 PP) und der Auswirkungen auf die Umwelt 
marginal; damit ist auch die Forderung nach weitergehenden Massnahmen unverhältnismässig. 

5.2.9 Die Parkplätze seien entsprechend den realisierten Nutzflächen freizugeben 

Betrifft Schreiben Nr. 2 
Der Parkraum im Bebauungsplanperimeter würde bereits in der ersten Etappe reali-
siert. Die Parkplätze sollen jedoch nur in dem Umfang freigegeben werden, wie auch 
Nutzflächen realisiert würden. 

 
Die zulässige Anzahl Parkplätze ist jeweils im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens über das 
gesamte Areal hinweg zu berechnen und auszuweisen und wird von den zuständigen Fachstellen 
entsprechen überprüft. Dabei werden die bestehenden wie auch die neu geplanten Bruttoge-
schossflächen und Nutzungsarten berücksichtigt. Die bestehende Anzahl unterirdischer Parkplät-
ze bleibt gestützt auf § 1 Abs. 2 der Parkplatzverordnung in jedem Fall gesichert.  
 
Es entspricht der ständigen Praxis wie auch den geltenden gesetzlichen Bestimmungen (Bau- 
und Planungsgesetz sowie Parkplatzverordnung), dass jeweils nur die tatsächlich zulässige An-
zahl Parkplätze bewilligt, bzw. freigegeben wird, sofern diese die bestehende Anzahl unterirdi-
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scher Parkplätze übersteigt. Dies wird im Baubewilligungsverfahren und bei der Baufreigabe ein-
gefordert und geprüft. Eine zusätzliche Festlegung im Bebauungsplan ist dazu nicht notwendig. 

5.2.10 Die Anzahl Veloabstellplätze sei zu erhöhen und in den Vorschriften festzuset-
zen. Zudem seien Standort und Qualität festzusetzen 

Betrifft Schreiben Nr. 2 
Bei der Berechnung der Anzahl Veloabstellplätze sei auch der Bedarf für Mitarbeitende, 
externe Besucher des Restaurants sowie für mögliche Verkaufsnutzungen zu berück-
sichtigen. Dies sei verbindlich festzulegen. Zudem seien die Abstellplätze dezentral bei 
den Gebäudeeingängen zu platzieren und kundenfreundlich auszuführen. 

 
Der Bebauungsplan macht keine Aussagen zu der notwendigen Anzahl Veloabstellplätze. Diese 
sind im Rahmen des jeweiligen Bauvorhabens bzw. der jeweiligen Bauetappe im Rahmen des 
Baubewilligungsverfahrens zu berechnen und einzufordern. In diesem Rahmen kann auch die 
Platzierung sowie die Qualität der Abstellplätze mit Blick auf das jeweilige Bauprojekt geprüft 
bzw. eingefordert werden. 

5.2.11 Für den Baustellenverkehr seien Euro5-Fahrzeuge einzusetzen 

Betrifft Schreiben Nr. 1 
Es handle sich um eine grosse Baustelle gemäss BAFU-Vollzugshilfe und dementspre-
chend sei für sämtliche Baustellenfahrzeuge die Euro5-Norm zu verlangen. Dies sei in 
den Vorschriften festzusetzen. 

 
Eine spezifische Norm für Baustellenfahrzeuge in einem Bebauungsplan festzuschreiben ist nicht 
zielführend. Ein Bebauungsplan stellt ein langfristiges Planungsinstrument dar, das Gesetzescha-
rakter aufweist und über die nächsten 10–15 Jahre hinaus Gültigkeit haben muss. Normen dage-
gen ändern sich schnell und/oder werden durch andere ersetzt. Es ist daher zweckmässig, die im 
Einzelfall zu treffenden Massnahmen und einzuhaltenden Normen im Rahmen des Baubewilli-
gungsverfahrens einzufordern und zu prüfen. 

6. Abwägung raumwirksamer Interessen 
Planungsaufgaben, wozu auch Zonenänderungen, Bebauungspläne und Linienpläne gehören, 
haben sich gemäss § 93 BPG nach den Zielen und Grundsätzen des Bundesgesetzes über die 
Raumplanung (Art. 1, 3 und 4 RPG) zu richten. Zudem ist eine Interessenabwägung in der Be-
gründung der Beschlüsse vorzunehmen (Art. 1–3 RPV). Die Abwägung der raumwirksamen Inte-
ressen kann grundsätzlich den Kapiteln 2 bis 5 entnommen werden.  
 
Die Mitwirkung der Bevölkerung (Art. 4 Abs. 2 RPG) wurde gemäss den Ausführungen im Kapitel 
6 sichergestellt. Die Sachpläne und Konzepte des Bundes (Art. 13 RPG), der kantonale Richtplan 
(Art. 8 RPG) sowie die Umweltschutzgesetzgebung werden durch das Vorhaben nicht in wider-
sprechender Weise berührt. 
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7. Antrag 
Gestützt auf unsere Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat die Annahme des nachste-
henden Beschlussentwurfes. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

 
    

Dr. Guy Morin 
Präsident 

Marco Greiner 
Vizestaatsschreiber 

 
 
Beilagen 

- Entwurf Grossratsbeschluss 
- Kopien der Einsprachen 
- Bericht der Umweltschutzfachstellen Basel-Stadt über die Beurteilung der Umweltverträg-

lichkeit vom 15. Juli 2013 
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Grossratsbeschluss 
 

Areal Aeschengraben 
 
Zonenänderung, Festsetzung eines Bebauungsplans sowie Abweisungen von Ein-
sprachen im Bereich Aeschengraben, Nauenstrasse, Parkweg (Areal Aeschengra-
ben) 
 
(vom [Datum eingeben]) 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, gestützt auf die §§ 101 und 105 des Bau- und Pla-
nungsgesetzes (BPG) vom 17. November 19991 sowie auf § 11 des Umweltschutzgesetzes Ba-
sel-Stadt (USG BS) vom 13. März 19912, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des Regierungs-
rates Nr. …. vom ………… sowie in den Bericht der Bau- und Planungskommission Nr. …. vom 
………., beschliesst: 
 
I. Zonenänderung 
Der Zonenänderungsplan Nr. 13’704 des Planungsamtes vom 14. Dezember 2012 wird verbind-
lich erklärt. 
 
II. Festsetzung eines Bebauungsplans 
1. Der Bebauungsplan Nr. 13’702 des Planungsamtes vom 14. Dezember 2012 wird verbind-

lich erklärt. 
 
2. Zum Bebauungsplan werden folgende Vorschriften erlassen: 
 
2.1. Baubereiche A & B 
a. Im Baubereich A ist ein Gebäude mit einer maximalen Wandhöhe von 87 m (363 m ü. M.) 

24 Geschossen und einer maximalen BGF von 24'600 m2 zulässig. Zur architektonischen 
und funktionalen Auszeichnung des obersten Geschosses ist unter der Voraussetzung einer 
besonders hochwertigen Gestaltung ein Spielraum in der Höhe von zusätzlichen 2 m zuläs-
sig. Technische Anlagen sind innerhalb der zulässigen Wandhöhe anzuordnen. 

 
b. Im Baubereich B ist gestützt auf das Resultat eines Varianzverfahrens ein Gebäude mit 

einer maximalen Wandhöhe von 34 m (311 m ü. M.) 8 Geschossen und einer maximalen 
BGF von 12’100 m2 zulässig. Technische Anlagen sind innerhalb der zulässigen Wandhöhe 
anzuordnen. 

 
c. Die Fassaden in den Baufeldern A und B müssen durch die an den Pflichtbaulinien stehen-

den Teile der Gebäudewände dominiert werden. Gegen die Pflichtbaulinien dürfen die Erd-
geschosse zurückversetzt ausgebildet werden. 

 
d. Im Baubereich A darf das Gebäude die Pflichtbaulinie entlang des Aeschengrabens bis zu 

einer Höhe von 21 m um maximal 5 m überschreiten. Das Erdgeschoss darf die Pflichtbau-
linie nicht überschreiten. Der Inanspruchnahme von Allmend für diese Auskragung wird zu-
gestimmt. Der Regierungsrat wird ermächtigt, die zur Erstellung dieser Auskragung notwen-
dige Fläche mit den entsprechenden Baurechten zu belasten. 

 
e. Unmittelbar nach der Fertigstellung und Freigabe des Gebäudes im Baufeld A ist mit dem 

Rückbau der oberirdischen Gebäudeteile im Bereich der Fläche F zu beginnen und der öf-
fentliche Platz gemäss lit. g dieser Vorschriften zu realisieren. Danach ist mit dem Rückbau 
der oberirdischen Gebäudeteile im Bereich des Baufelds B zu beginnen und das Gebäude 

                                                
1 SG 730.150. 
2 SG 780.100. 
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gemäss lit. b dieser Vorschriften zu realisieren. Ab dem Zeitpunkt der Freigabe des Gebäu-
des im Baufeld A wird der Bestandesschutz für die hier beschriebenen abzubrechenden 
Gebäudeteile im Bereich der Fläche F und Baufeld B aufgehoben. 

 
2.2. Bereich C 
f. Im Baufeld C ist gestützt auf das Resultat eines Varianzverfahrens ein Gebäude mit einer 

maximalen Höhe von 42 m (318 m ü. M.) 10 Geschossen und einer maximalen BGF von 
13’200 m2 zulässig. Technische Anlagen sind innerhalb der zulässigen Wandhöhe anzu-
ordnen. Eine von diesen Vorschriften bezüglich Baufeld, Gebäudehöhe, Geschosszahl ab-
weichende Bebauung ist in einem Bebauungsplan 2. Stufe durch den Regierungsrat zu be-
schliessen. 

 
2.3. Fläche F 
g. Die Fläche F ist gestützt auf das Resultat eines Varianzverfahrens als öffentlicher Platz zu 

gestalten. Oberirdisch dürfen nur der Erschliessung und der Ausstattung des Platzes die-
nende Bauten und Anlagen erstellt werden. Die öffentliche Zugänglichkeit ist mit einer ent-
sprechenden Dienstbarkeit im Grundbuch sicherzustellen. Die Dienstbarkeit darf ohne Zu-
stimmung der zu-ständigen Bewilligungsbehörde weder geändert noch aufgehoben werden. 
Dies ist im Grundbuch anzumerken. 

 
2.4. Allgemeines 
h. Zulässige Nutzungen sind Dienstleistung, Wohnen (Hotel) und Gastronomie. Verkaufsnut-

zungen sind zulässig, sofern sie untergeordnet sind. Das Gebäude im Baufeld A muss ei-
nen minimalen Anteil Wohnen (inkl. Hotel) von 50% aufweisen. 

 
i. Dachgeschosse sind ausgeschlossen. 
 
j. Innerhalb des Planungsperimeters müssen Gebäude zueinander keinen Lichteinfallswinkel 

aber einen minimalen Abstand von 6 m einhalten. Gegen Gebäude ausserhalb des Pla-
nungsperimeters ist ein Lichteinfallswinkel von 60° einzuhalten. Das Gebäude im Baufeld A 
muss gegen die Liegenschaft Aeschengraben 21 keinen Lichteinfallswinkel einhalten. 

 
k. Die Erschliessung der unterirdischen Autoeinstellhalle darf nur über den im Plan dargestell-

ten Punkt erfolgen. Alle Parkplätze sind unterirdisch anzuordnen. 
 
l. In dem im Plan dargestellten Bereich sind unterirdische Verbindungen zur Erschliessung 

der Autoeinstellhalle auf dem Nachbargrundstück zulässig. Der Inanspruchnahme von All-
mend für diese Verbindung wird zugestimmt. Der Regierungsrat wird ermächtigt, die zur Er-
stellung dieser Verbindungen notwendige Fläche mit den entsprechenden Baurechten zu 
belasten. 

 
m. Die vom Grossen Rat am 22. Dezember 1977 erlassenen speziellen Bauvorschriften Nr. 

119 werden für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans aufgehoben. 
 
3. Das zuständige Departement kann Abweichungen vom Bebauungsplan zulassen, sofern 

dadurch die Gesamtkonzeption nicht beeinträchtigt wird. 
 
III. Abweisung von Einsprachen 
Die im Ratschlag Nr. 13.1290 in Kapitel 5 aufgeführten Einsprachen werden abgewiesen, soweit 
darauf eingetreten werden kann. 
 
IV. Publikation 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum und wird nach Eintritt der 
Rechtskraft wirksam. 
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Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diesen Beschluss kann Rekurs beim Verwaltungsgericht erhoben werden. Neue Einwän-
de sind ausgeschlossen, wenn sie bereits im Einspracheverfahren hätten vorgebracht werden 
können. 
 
Den Einsprecherinnen und Einsprechern ist dieser Beschluss zusammen mit dem zugrunde lie-
genden Ratschlag und dem dazu ergangenen Bericht der Bau- und Raumplanungskommission 
als Einspracheentscheid persönlich zuzustellen. Die Zustellung erfolgt nach unbenütztem Ablauf 
der Referendumsfrist oder, im Falle eines Referendums, nach der Annahme dieses Beschlusses 
in der Volksabstimmung. Wird der Beschluss in der Volksabstimmung abgelehnt, so ist den Ein-
sprecherinnen und Einsprechern eine persönliche Mitteilung zuzustellen, dass ihre Einsprache 
obsolet geworden ist. 
 
Der Rekurs ist innerhalb von zehn Tagen nach der Zustellung dieses Beschlusses beim Verwal-
tungsgericht anzumelden. Innerhalb von 30 Tagen, vom gleichen Zeitpunkt an gerechnet, ist die 
Rekursbegründung einzureichen, welche die Anträge der Rekurrentin oder des Rekurrenten und 
deren Begründung mit Angabe der Beweismittel zu enthalten hat. 
 
Bei völliger oder teilweiser Abweisung des Rekurses können die amtlichen Kosten, bestehend 
aus einer Spruchgebühr sowie den Auslagen für Gutachten, Augenscheine, Beweiserhebung und 
andere besondere Vorkehren, der Rekurrentin oder dem Rekurrenten ganz oder teilweise aufer-
legt werden. 
 
 
Hinweis: 
Pläne und Berichte zu diesem Beschluss sind unter folgendem Link einsehbar: 
http://www.grosserrat.bs.ch/?gnr=13.1290 
 
 
 






























































